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04.02.2024 - Kinderfasching

14:30 Uhr / Grüner Baum Oppurg

10.02.2024 - Seniorenfasching

14:00 Uhr / Dorfgemeinschaftshaus Oppurg

12.02.2024 - Rosenmontagsball

19:30 Uhr / Grüner Baum Oppurg

17.02.2024 - Galaabend

19:00 Uhr / Grüner Baum Oppurg

34. Saison 

KC Schlossnarren OPPURG

VVK 10€ / AK 12€

Kartenreservierung
Galaabend, Rosenmontagsball 

und Seniorenfasching

03647-421173 (ab 15 Uhr)

02.02.2024 - Narrenparty Deluxe

mit Clepto & Jacob W.

Antony R. / Sheep and Shepherd

20:30 Uhr / Grüner Baum Oppurg

Masken
ball

Masken
ball

Masken
ball
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Verwaltungsgemeinschaft Oppurg

Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft  
Oppurg

Dienstgebäude:  
07381 Oppurg,
Am Türkenhof 5
Tel.: (03647) 4394-0
Fax: (03647) 4394-94
Internet: www.vg-oppurg.de
E-Mail: info@vg-oppurg.de

Gemeinschaftsvorsitzender:

Herr Böhme (03647) 4394-11
E-Mail: boehme@vorsitzender.vg-oppurg.de

Hauptamt:

Frau Pfeifer (03647) 4394-0
 und -10
E-Mail: hauptamt@vg-oppurg.de

Ordnungsamt:

Frau Ludwig (03647) 4394-21
Herr Hildebrandt (03647) 4394-20
E-Mail: ordnungsamt@vg-oppurg.de

Einwohnermeldeamt:

Frau Winner (03647) 4394-14

E-Mail: einwohnermeldeamt@vg-oppurg.de

Bauamt:

Herr Voigt (03647) 4394-27
Frau Wöller (03647) 4394-28
E-Mail: bauamt@vg-oppurg.de

Kämmerei:

E-Mail: finanzen@vg-oppurg.de
Frau Kupke (03647) 4394-17
(Leiterin)
Frau Thielsch (03647) 4394-26
Frau Wohlfarth (03647) 4394-25

Kasse:

Frau Müller (03647) 4394-24
Frau Thomae (03647) 4394-23

Die genannten E-Mail-Adressen die-
nen nur für den Empfang einfacher 
Mitteilungen ohne Signatur und/oder 
Verschlüsselung.

Schiedsstelle:

Schiedspersonen:
Herr Höhn
Frau Herrmann
Frau Leucht

Terminvereinbarungen:
über die Verwaltungsgemeinschaft  
Oppurg (03647) 4394-0

Standesamt/Urkundenstelle:

in der Stadtverwaltung Pößneck  
 (03647) 500310

Sprechzeiten der Verwaltung:

Montag:   9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag:   9:00 - 12:00 Uhr
 und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch:   geschlossen
Donnerstag:   9:00 - 12:00 Uhr
  und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag:   9:00 - 12:00 Uhr

Wir bitten Sie, vor dem Besuch unserer 
Verwaltung telefonisch einen Termin zu 
vereinbaren, um Wartezeiten zu vermei-
den. Verwaltungsangelegenheiten, die 
ein persönliches Erscheinen nicht un-
bedingt erfordern, bitten wir weiterhin 
telefonisch oder per E-Mail zu klären.

Kontaktbereichsbeamter:

Herr Kuchenbäcker
Sprechzeiten in der 
Verwaltungsgemeinschaft:
Dienstag: 15:00 - 17:00 Uhr
außerhalb der Sprechzeiten zu erreichen:
über das Kontaktbüro in der Polizeistation 
Pößneck: 03647 435314

Nächste Ausgabe 
Redaktionsschluss:

Montag, 29.01.2024

Erscheinungstag:
Freitag, 09.02.2024

Impressum

Amtsblatt der Verwaltungs- 
gemeinschaft Oppurg 
mit öffentlichen Bekanntmachungen 
der Mitgliedsgemeinden Bodelwitz,  
Döbritz, Gertewitz, Grobengereuth, Langen-
orla, Lausnitz, Nimritz, Oberoppurg, Oppurg, 
Quaschwitz, Solkwitz, Weira, Wernburg

Herausgeber: 
Verwaltungsgemeinschaft Oppurg.

Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien 
KG, In den Folgen 43, 
98693 Ilmenau, 
info@wittich-langewiesen.de, 
www.wittich.de,
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21

Verantwortlich für den amtlichen Teil der Ver-
waltungsgemeinschaft Oppurg sowie den 
amtlichen Teil der Mitgliedsgemeinden: 
der Gemeinschaftsvorsitzende, 
Herr Böhme

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil 
der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg und 
der Gemeinden: 
LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau

Hinweis:
Sämtliche Daten, die der Verwaltungsgemein-
schaft zur Veröffentlichung im amtlichen und 
nichtamtlichen Teil des Amtsblattes übermittelt 
werden, unterliegen der Verantwortung des je-
weiligen Verfassers. Zudem wird davon ausge-
gangen, dass den Verfassern für die im nicht-
amtlichen Teil des Amtsblattes veröffentlichten 
personenbezogenen Daten eine Einwilligung 
der Betroffenen zur Verwendung dieser Daten 
vorliegt. Dies betrifft ebenso das Einverständnis, 
ggf. auf Fotografien veröffentlicht zu werden.

Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abge-
druckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit 
politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige 
Partei/politische Gruppierung verantwortlich.

Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Da-
niel Wolf, erreichbar unter Tel.: 0174 / 9240921, 
E-Mail: d.wolf@wittich-langewiesen.de

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Yasmin Hohmann – 
Erreichbar unter der Anschrift des Verlages.

Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der 
Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte An-
zeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwen-
det werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und 
Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und 
zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die 
z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste.

Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. 
Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben 
gemischt. Dabei können Farbabweichungen 
auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher 
Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie 
übernehmen.

Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten 
uns zu keiner Ersatzleistung.

Verlagsleiter: Mirko Reise

Erscheinungsweise: 
In der Regel monatlich, kostenlos an alle Haus-
haltungen im Verbreitungsgebiet. Im Bedarfsfall 
können Sie Einzelstücke zum Preis von 3,00 € 
(inkl. Porto und gesetzlicher MWSt.) beim Verlag 
bestellen.

Titelseite:

Foto:
KC Schlossnarren Oppurg
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Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres und die Entlastung an gleicher Stelle zur Einsichtnahme 
zur Verfügung gehalten.

Oppurg, den 12.01.2024
L. Böhme
Gemeinschaftsvorsitzender

Haushaltssatzung  
der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg 

Saale-Orla-Kreis 
für das Haushaltsjahr 2024

Auf der Grundlage des § 50 Abs. 2 der Thüringer Kommunal-
ordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Oppurg folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im
Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.062.870,00 Euro
und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 67.270,00 Euro
ab.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Der Umlagebedarf der Verwaltungsgemeinschaft beträgt 
763.280,00 Euro. Dafür wird von den Mitgliedsgemeinden eine 
Verwaltungsumlage in Höhe von 140,00 Euro pro Jahr und Ein-
wohner nach Stand 30.06.2018 (§ 128 Thür KO) erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf 70.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6
Deckungsfähigkeit besteht bei den Ausgaben von der Gruppie-
rungsnummer 500 - 718 in allen Gliederungen DR 1. Dies gilt 
nicht für Verfügungsmittel und vermischte Ausgaben.
Deckungsfähigkeit besteht bei den gesamten Ausgaben des Ver-
mögenshaushaltes DR 2.
Mehreinnahmen im Bereich Einwohnermeldeamt werden ein-
gesetzt für Mehrausgaben Bereich EWO DR 3. Deckungsfähig 
besteht bei allen Personalausgaben DR 5.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Oppurg, den 21.12.2023
L. Böhme
Gemeinschaftsvorsitzender

Bekanntmachung
der festgestellten Jahresrechnungen 2018 - 2020 der Ver-
waltungsgemeinschaft Oppurg mit ihren Anlagen sowie der 
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und die Be-
schlüsse zur Feststellung der Jahresrechnungen sowie zur 
Entlastung liegen zur Einsichtnahme entsprechend § 80 Abs. 4 
Thüringer Kommunalordnung vom

15.01.2024 - 05.02.2024

zu den Sprechzeiten in der Kämmerei der Verwaltungsgemein-
schaft Oppurg, Am Türkenhof 5, Oppurg aus.

Oppurg, den 12.01.2024
L. Böhme
Gemeinschaftsvorsitzender

Bekanntmachung der Beschlüsse der  
Gemeinschaftsversammlung vom 23.11.2023

Öffentlicher Teil:

Beschluss Nr. 1/1/2023
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg genehmigt das Protokoll der öffentlichen Beratung vom 
08.12.2023.

Beschluss Nr. 1/2/2023
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg stellt die Jahresrechnung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg für das Haushaltsjahr 2018 fest.

Beschluss Nr. 1/3/2023
Der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg beschließt die Entlastung des Gemeinschaftsvorsitzen-
den und der stellvertretenden Gemeinschaftsvorsitzenden für 
das Haushaltsjahr 2018 nach § 80 Abs. 3 Thüringer Kommunal-
ordnung.

Beschluss Nr. 1/4/2023
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg stellt die Jahresrechnung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg für das Haushaltsjahr 2019 fest.

Beschluss Nr. 1/5/2023
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg beschließt die Entlastung des Gemeinschaftsvorsitzen-
den und der stellvertretenden Gemeinschaftsvorsitzenden für 
das Haushaltsjahr 2019 nach § 80 Abs. 3 Thüringer Kommunal-
ordnung

Beschluss Nr. 1/6/2023
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg stellt die Jahresrechnung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg für das Haushaltsjahr 2020 fest.

Beschluss Nr. 1/7/2023
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg beschließt die Entlastung des Gemeinschaftsvorsitzen-
den und der stellvertretenden Gemeinschaftsvorsitzenden für 
das Haushaltsjahr 2020 nach § 80 Abs. 3 Thüringer Kommunal-
ordnung.

Beschluss Nr. 1/8/2023
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg beschließt auf der Grundlage des § 50 Abs. 2 der Thü-
ringer Kommunalordnung die Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2024 samt ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung.

Beschluss Nr. 1/9/2023
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg beschließt den Finanzplan mit zugehörigem Investitions-
programm für die Haushaltsjahre 2023 - 2027.

Nichtöffentlicher Teil:

Beschluss Nr. 1/1/2023 nö
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg genehmigt das Protokoll der nichtöffentlichen Beratung 
vom 08.12.2022.

Oppurg, den 28.11.2023
L. Böhme
Gemeinschaftsvorsitzender

Bekanntmachung

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg

Hiermit wird die Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg für das Haushaltsjahr 2024, beschlossen in der öffent-
lichen Gemeinschaftsversammlung am 23.11.2023 (Beschluss 
Nr. 1/8/2023), öffentlich bekannt gemacht.
Die Bekanntmachung der obengenannten Satzung erfolgt nach 
§ 57 (3) in Verbindung mit § 21 (3) Thüringer Kommunalordnung.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 liegt zur Einsicht-
nahme vom

15.01.2024 - 05.02.2024

zu den Sprechzeiten in der Kämmerei der Verwaltungsgemein-
schaft Oppurg, Am Türkenhof 5, Oppurg aus und wird bis zur 
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Gebühren:
- Personalausweis
 37,00 EUR 
 (10 Jahre Gültigkeit - Antragstellung ab dem 24. Lebensjahr)
 22,80 EUR 
 (6 Jahre Gültigkeit - Antragstellung bis zum 24. Lebensjahr)
- Reisepass
 70,00 EUR 
 (10 Jahre Gültigkeit - Antragstellung ab dem 24. Lebensjahr)
 37,50 EUR 
 (6 Jahre Gültigkeit - Antragstellung bis zum 24. Lebensjahr)
- vorläufiger Personalausweis
 10,00 EUR (3 Monate Gültigkeit)
- vorläufiger Reisepass
 26,00 EUR (1 Jahr Gültigkeit)
- Expresspass
 70,00 EUR + 32,00 EUR Expressgebühr
 (10 Jahre Gültigkeit - Antragstellung ab dem 24. Lebensjahr)
 37,50 EUR + 32,00 EUR Expressgebühr
 (6 Jahre Gültigkeit - Antragstellung bis zum 24. Lebensjahr)

Bei Abholung der neu beantragten Personaldokumente sind die 
alten Dokumente in der Meldebehörde vorzulegen.

i. A. Winner
Einwohnermeldeamt

Bekanntmachungen von Behörden

Thüringer Ministerium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft

28. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
Ausschreibung 2024 - 2025

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ruft ge-
meinsam mit den Ländern und Verbänden zum Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ auf.

1. Was sind die Ziele?
Gesucht werden Dörfer, die sich als Gemeinschaft dafür einset-
zen wollen, dass ihr Ort attraktiv und lebenswert ist und bleibt.

2. Teilnahmebedingungen - Wer darf mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Gemeinden 
oder Gemeindeteile mit überwiegend dörflichem Charakter mit 
bis zu 3.000 Einwohnern sowie Gemeinschaften von benach-
barten Dörfern. Dabei sind Anmeldungen von Vereinen, Initiati-
ven oder Gemeindevertretungen möglich. Eine Gemeinde kann 
mit mehreren Ortsteilen im Wettbewerb vertreten sein.

3. Durchführung und Termine
Träger des Wettbewerbs ist das Thüringer Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft (TMIL). Anmeldungen zum Regional-
wettbewerb erfolgen bis zum 31.03.2024 bei der jeweils zustän-
digen Zweigstelle des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum (TLLLR). Die Regionalwettbewerbe wer-
den bis Juli 2024 abgeschlossen.

4. Auszeichnungen und Preisgelder
Den Siegern und Teilnehmern am Regional- und Landeswettbe-
werb werden Auszeichnungen verliehen.

5. Was wird bewertet?
Die Leistungen der Dörfer werden vor dem Hintergrund ihrer je-
weiligen Ausgangslage und der Möglichkeiten der Einflussnah-
me der Dorfgemeinschaft bewertet. Dabei werden folgende Be-
wertungsbereiche betrachtet:
• Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen, Beiträ-

ge zur Verbesserung der Infrastruktur.
• Soziale und kulturelle Aktivitäten.
• Baugestaltung, Natur & Umwelt.
Zusätzlich zu diesen Fachbewertungsbereichen wird der Gesamt-
eindruck und das Engagement der Dorfgemeinschaft beurteilt.

6. Ansprechpartner
Fragen zu den drei Regionalwettbewerben können an die jewei-
ligen Zweigstellen des Thüringer Landesamt für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum (TLLLR) in Gera, Gotha und Meiningen 
gerichtet werden.
Nähere Informationen insbesondere zu den jeweiligen Ansprech-
partnern und das Anmeldeformular finden Sie unter:
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/ 
laendlicher-raum

Nichtamtlicher Teil

Ihr Ordnungsamt informiert

Am 05.12.2023 wurde im Oppur-
ger Schlosspark dieser Geldbeu-
tel gefunden.

Der Eigentürmer bzw. die Eigen-
tümerin können sich diesen im 
Ordnungsamt unter Angabe des 
Inhalts abholen.

i. A. Ludwig

Standesamtliche Nachrichten

Sterbefälle

06.12.2023 Frau Ursula Fünfarek, ehem. Nimritz
09.12.2023 Herr Andreas Pensold, Oberoppurg
22.12.2023 Frau Kerstin Wagner, Bodelwitz
01.01.2024 Herr Werner Jentsch, Oberoppurg

Das Einverständnis zu den vorstehenden Veröffentlichun-
gen liegt vor.

Geburtstagsgratulationen im Januar

Die Gemeinde Bodelwitz gratuliert recht herzlich:

am 4. Januar Frau Elisabeth Kügler zum 75. Geburtstag

Die Gemeinde Wernburg gratuliert recht herzlich:

am 5. Januar Frau Bärbel Dünkel zum 70. Geburtstag

Die Gemeinde Solkwitz gratuliert recht herzlich:

am 31. Januar Herrn
Gerhard Querengässer

zum 75. Geburtstag

Wichtige Informationen des Einwohnermel-
deamtes
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Pass-, Aus-
weis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesens vom 8. Okto-
ber 2023 wird zum 01.01.2024 der Kinderreisepass abgeschafft. 
Die bis Ende 2023 ausgestellten Kinderreisepässe und Verlän-
gerungen behalten, davon unabhängig, ihre Gültigkeit. Ab dem 
01.01.2024 können Eltern für Ihre Kinder entweder einen Perso-
nalausweis oder einen biometrischen Reisepass beantragen.
Des Weiteren wird zum 01.01.2024 die Gebühr für einen Reise-
pass (für Personen über 24 Jahren) auf 70,00 Euro angehoben.

Gültigkeit von Personalausweisen und Reisepässen:
Wir empfehlen allen Einwohnern, ihre Personaldokumente auf 
deren Gültigkeit zu überprüfen. Es ist keine Verlängerung der 
Dokumente möglich, hier ist generell eine Neubeantragung er-
forderlich.
Die Beantragung von Dokumenten muss immer persönlich er-
folgen.

Bei Antragstellung sind vorzulegen:
- Geburts- oder Eheurkunde (Familienstammbuch)
- ein aktuelles biometrisches Lichtbild (Größe 35 mm x 45 mm)
- das alte Dokument
- Gebühr
Des Weiteren werden bei Kindern ab dem 6. Lebensjahr die Finger-
abdrücke erfasst und ab dem 10. Lebensjahr müssen sie ihre Unter-
schrift bei Antragstellung für das entsprechende Dokument leisten.
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Allgemeine Informationen

    Bekanntmachung www.thtsk.de 

Amtliche Tierbestandserhebung, einschließlich Bienenvölker,  
der Thüringer Tierseuchenkasse zum Stichtag 03.01.2024 

 
Sehr geehrte Tierbesitzer, 
 
die Thüringer Tierseuchenkasse führt die amtliche Tierbestandserhebung 2024 zum Stichtag 
03.01.2024 durch. Alle Tierbesitzer, die bisher nicht in der Tierseuchenkasse angemeldet wa-
ren und keine Meldekarte erhalten haben, werden hiermit aufgefordert, ihrer gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Tierbestandsanmeldung gemäß nachstehender Satzung nachzukommen.  
Die Tierbestandsmeldung ist an die Thüringer Tierseuchenkasse, Victor-Goerttler-Str. 4, 
07745 Jena zu richten. Es wird darauf hingewiesen, dass die jährliche amtliche Tierbestandserhe-
bung der Thüringer Tierseuchenkasse gesondert zur Viehzählung des Thüringer Landesamtes für  
Statistik durchgeführt wird. 
 
Ihre Thüringer Tierseuchenkasse 
 
 

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die Erhebung von  
Tierseuchenkassenbeiträgen für das Jahr 2024 

 
Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 
Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) in 
der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
2. Juli 2019 (GVBl. S. 236), hat der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 20. Oktober 2023 
folgende Satzung beschlossen: 

§1 (1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 2024 werden die Beitragssätze 
für die einzelnen Tierarten wie folgt festgesetzt: 

  1.  Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel  je Tier 4,20 Euro
2. Rinder einschließlich Bisons, Wisente und Wasserbüffel 
2.1 Rinder bis 24 Monate je Tier 6,00 Euro
2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt. 
3. Schafe und Ziegen 
3.1 Schafe bis einschl. 9 Monate je Tier 0,10 Euro
3.2 Schafe 10 bis einschl. 18 Monate  je Tier 1,00 Euro
3.3 Schafe ab 19 Monate je Tier 1,00 Euro
3.4 Ziegen bis einschl. 9 Monate je Tier 2,30 Euro
3.5 Ziegen 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 2,30 Euro
3.6 Ziegen ab 19 Monate je Tier 2,30 Euro
4. Schweine 
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung 
4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,20 Euro
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 2,00 Euro
4.2 Ferkel bis einschl. 30 kg je Tier 0,60 Euro
4.2.1 bei weniger als 20 Sauen nach erster Belegung je Tier 0,60 Euro
4.2.2 bei 20 und mehr Sauen nach erster Belegung je Tier 0,75 Euro
4.3 sonstige Zucht- und Mastschweine über 30 kg 
4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 0,90 Euro
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,20 Euro
Die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt. 
5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro
6. Geflügel 
6.1 Legehennen über 18 Wochen und Hähne je Tier 0,07 Euro
6.2 Junghennen bis 18 Wochen einschließlich Küken je Tier 0,03 Euro
6.3 Mastgeflügel (Broiler) einschl. Küken je Tier 0,03 Euro
6.4 Enten, Gänse und Truthühner einschließlich Küken je Tier 0,20 Euro

7. Tierbestände von Viehhändlern = vier v. H. der umgesetzten Tiere des Vorjahres 
(nach § 2 Abs. 7) 

8. Der Mindestbeitrag beträgt für je-den beitragspflichtigen Tierhalter insgesamt   
18,00 Euro 

 
Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2024 keine Beiträge erhoben.  

(2) Als Tierbestände im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer Art anzusehen, die räumlich zu-
sammengehalten oder gemeinsam versorgt werden. Tierhalter ist nach § 2 Nr. 18 des Tiergesund-
heitsgesetzes in der Fassung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852), derjenige, der ein Tier besitzt. 
Sofern der unmittelbare Besitzer des Tieres nicht der Eigentümer ist, gelten die Regelungen dieser 
Satzung für den Eigentümer. 

(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlachtvieh, das Viehhöfen oder Schlacht-
stätten zugeführt wurde, unterliegen nicht der Beitragspflicht.  

(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2.2 wird für Halter von Rindern im Alter über 24 Monate 
je Tier um 1,50 Euro ermäßigt, wenn der Tierhalter am „Programm zur Bekämpfung der Paratuber-
kulose in Rinderbeständen in Thüringen“ vom 28. November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1590) 
teilnimmt und im Vorjahr die Untersuchungen nach Nummer 2.2 oder 4 des Programms durchführte 
und die nach den Nummern 3 und 5 des Programms festgelegten Maßnahmen zur Biosicherheit 
des Tierbestandes und zum Tierverkehr eingehalten hat.  

(5) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2 und 4.2.2 wird je Tier um 20 % ermäßigt, wenn 
der Tierhalter am „Programm zur Förderung der Tiergesundheit in den Schweinebeständen in Thü-
ringen vom 22. November 2019 (ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2158), Modul 2.2 Schutz der Schweine-
bestände vor Infektionen mit Viren des Porcinen Reproduktiven und Respiratorischen Syndroms 
(PRRS)“, teilnimmt und im Vorjahr die hier festgelegten Untersuchungen mit ausschließlich negati-
ven Ergebnissen durchgeführt hat und die nach Buchstabe c des Programmmoduls festgelegten 
Maßnahmen zur Biosicherheit des Tierbestandes eingehalten hat.  

(6) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2.2 und 4.3.2 wird je Tier um 20 % ermäßigt, 
wenn:  

1. der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Verordnung oder jede seiner Betriebs-
abteilungen im Ergebnis der Untersuchungen des Vorjahres gemäß dieser Verordnung in die 
Kategorie I eingestuft worden ist oder 

2. der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb 
gemäß dem „Programm zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen in Thüringen“ vom 
28. November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1581) als „Salmonellen überwacht“ gilt und im 
Vorjahr auf der Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe in Kategorie I eingestuft 
worden ist.  

(7) Die Ermäßigungen nach den Absätzen 5 und 6 können kumulativ gewährt werden.   

(8) Die vom Tiergesundheitsdienst erstellten Nachweise zur Einhaltung der Bedingungen nach den 
Absätzen 4 und 5 sowie die Einstufung nach Absatz 6 Nr. 1 oder die Bescheinigung nach Nummer 
2.4 des in Absatz 6 Nr. 2 genannten Programms sind der Tierseuchenkasse durch den Tierhalter 
bis zum 29. Februar 2024 schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Fällt ein Betrieb unter Absatz 6 
Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt der ermäßigte Beitragssatz, soweit jeweils das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Absatz 6 Nr. 1 und 2 entsprechend den Bestimmungen des Absatzes 6 
nachgewiesen wird. 

§ 2 (1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schafe,  
Ziegen, Schweine und Geflügel ist die Zahl der am 3. Januar 2024 vorhandenen Tiere (Stichtag für 
die amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei Bienen die Anzahl der im 
Herbst des Vorjahres eingewinterten Bienenvölker maßgebend.  

(2) Der Tierhalter hat der Tierseuchenkasse entsprechend der Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter 
Verwendung des amtlichen Erhebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage nach dem 
Stichtag seinen Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und die Art und die Zahl sowie den Standort 
der bei ihm am Stichtag vorhandenen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der im Herbst 2023 ein-
gewinterten Bienenvölker oder gegebenenfalls die Aufgabe der Tierhaltung (auch vorübergehend) 
schriftlich oder im elektronischen Meldeverfahren auf der Website der Thüringer Tierseuchenkasse 
zu melden. Für die Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren ist die Angabe und Authentifizie-
rung einer E-Mail-Adresse erforderlich. Für jede registrierpflichtige Tierhaltung mit entsprechender 
Registriernummer ist eine eigene schriftliche oder elektronische Meldung abzugeben. 

(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder werden Tiere einer am Stichtag 
nicht vorhandenen Tierart in einem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich der Tier-
seuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumelden. Dies gilt auch, wenn sich bei einer ge-
haltenen Tierart nach dem Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand nachgebore-
nen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tiere, bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, 
erhöht. Für die nachzumeldenden Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge nach § 1.  

(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein gemeldeter Tierbestand im Rahmen der 
Erbfolge oder Rechtsnachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und in denselben 
Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur vorübergehend saisonal in Thüringen gehalten wer-
den, kann auf schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer Beitragsveranlagung abgesehen wer-
den, wenn für diese Tiere der Tierhalter seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer anderen 
Tierseuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes für das Jahr 2024 nachgekom-
men ist. Der Antragstellende hat die Voraussetzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die Melde-
verpflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der Thüringer Tierseuchenkasse bleibt davon 
unberührt. Im Fall einer Befreiung nach Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere und deren Nach-
zucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewährung von Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. 
Im Einzelfall kann die Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme zulassen. 

(5) Tierhalter, die bis zum 29. Februar 2024 keinen amtlichen Erhebungsvordruck zur Verfügung 
gestellt bekommen haben, sind verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum  
31. März 2024 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch zu melden.  

(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse, die der Meldepflicht unterliegenden Tiere für das Bei-
tragsjahr innerhalb der jeweils maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht oder nicht 
vollständig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf der Grundlage des § 35 ThürTierGesG die 
amtlich anderweitig ermittelten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke der Beitragserhebung nutzen. 

(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rin-
der, Schweine, Schafe und des umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2024 zu melden. Im 
Übrigen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. Viehhändler im Sinne der Beitragssatzung sind 
natürliche oder juristische Personen, die  
1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und  
2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, diese 
      Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben. 

§ 3 Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die Tierseuchenkasse von den 
Tierhaltern erhoben. Die Beiträge nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 
und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides in voller Höhe fällig. Sofern aus 
Nachmeldungen nach § 2 Abs. 3 Beiträge resultieren, durch die der bereits entrichtete Mindestbei-
trag nicht überschritten wird, wird kein gesonderter Beitragsbescheid erstellt. Eine anteilige  
Rückerstattung von Beiträgen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht. 

§ 4 (1) Für Tierhalter, die schuldhaft 

1.  bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tierbestand nicht oder verspätet 
angeben, eine zu geringe Tierzahl angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen oder 

2.  ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig bezahlen, 

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf Entschädigung und Erstattung der 
Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseuchen-
kasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 TierGesG bleibt unberührt.  

(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkasse kann erst erfolgen, wenn der  
Tierhalter die der Tierseuchenkasse im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung nach  
§ 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung nach § 17 Abs. 1 ThürTierGesG  
gegebenenfalls aus Vorjahren geschuldeten rückständigen Beträge (Mahngebühren, Auslagen, 
Säumniszuschläge) beglichen hat. 

(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf Schadensfälle und damit verbun-
dene Beihilfeanträge, die vor der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor dem 
nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden absehen, wenn der Melde- oder Beitrags-
pflicht im Veranlagungszeitraum noch entsprochen wird. 

§ 5 Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für alle Geschlechter. 
 
§ 6 Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.  
 
Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 20. Oktober 2023 beschlossene  
Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für 
das Jahr 2024 wurde in vorstehender Fassung mit Schreiben des Thüringer Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie vom 2. November 2023 gemäß § 8 Abs. 2 und  
§ 12 Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Jena, 7. November 2023 
 
 
Prof. Dr. Karsten Donat 
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse
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30.01. Bodelwiter Geschichte(n), im Sportlerheim um 17:00 Uhr
Die Gemeinde, Herr und Frau Matthes haben Bilder von der 
Schule im Ort gesammelt und aufgearbeitet.

Mi. den 31.01.2024 „Kreuz und quer durch Thüringen“ 14:00 
Uhr in der Gaststätte Döbritzer Schweiz Herr Beck aus Wern-
burg nimmt uns mit auf seine Reisen durch Thüringen. Lichtbil-
dervortrag Kostenfrei, Verzehr in der Gaststätte ist von den Teil-
nehmern selbst zu tragen.

Sprechzeiten in Oppurg
Dienstags 08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstags 13:00 bis 15:00 Uhr

Anmeldungen zu allen Veranstaltungen bitte unter:
Telefon: 0151/17634921
Mail: i.steffens@lrasok.thueringen.de

Ihre Agathe Fachkraft Irene Steffens

Veranstaltungen 
in unseren Mitgliedsgemeinden

Alles auf zum 
Weihnachtsbaumverbrennen 2024

Am 13.01.2024 gegen 17.00 Uhr findet unser 
traditionelles Weihnachtsbaumverbrennen am 
Sportplatz in Oppurg statt.
Nicht mehr benötigte Weihnachtsbäume 
werden eingesammelt und können vor dem 
Grundstück abgelegt werden.
Abholtermin und Uhrzeit bitte den Aushängen 

entnehmen. Natürlich können auch Weihnachtsbäume zur Ver-
anstaltung mitgebracht werden.
Der Kinderfackelzug beginnt um 16.30 Uhr auf dem Dorfplatz in 
Oppurg.
Benötigte Fackel können preisgünstig an Ort und Stelle erwor-
ben werden.
Also, auf geht’s. Bringt gute Laune mit. Wir sehen uns am Feuer.

Feuerwehrverein St. Florian Oppurg e.V.

Fäkalschlammentsorgung
07381 Pößneck
Im Tümpfel 3
Telefon 0 36 47 / 46 81-0
Telefax 0 36 47 / 42 04 42

Werte Kundinnen, werte Kunden!

Die Fäkalschlammentsorgung wird in Ihrer Gemeinde durch un-
ser Vertragsunternehmen erfolgen:
 Kanalservice Haun GmbH
 An der Heide 24
 07318 Saalfeld
 Tel.: 03671/ 517434

Hinweis: Bei jährlich einmaliger Entsorgung des Fäkalschlammes 
aus Kleinkläranlagen wird von einem Schlammanfall von ca. 1 m³ 
pro Person und Jahr ausgegangen. Das ist ein Faustwert, der 
schwanken kann. Die Einschätzung der abzufahrenden Menge 
obliegt dem Personal des Entsorgungsunternehmens. Sollte aus 
persönlichen Gründen eine zeitliche Abstimmung oder ein ande-
rer Termin erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte direkt an die 
Kanalservice Haun GmbH. Eine Fäkalschlammentsorgung ohne 
Ihre persönliche Teilnahme ist möglich, muss uns jedoch vorab 
mitgeteilt werden (Lage, Zugänglichkeit).
Bitte beachten Sie, dass für eine nicht mögliche Fä-
kalschlammentsorgung trotz vorheriger Terminbekanntgabe 
zusätzliche Kosten berechnet werden.
Alle vollbiologischen Kleinkläranlagen sind nicht in unserem 
Tourenplan enthalten, da diese bedarfsgerecht entsorgt werden 
müssen. Bitte vereinbaren Sie bei Notwendigkeit selbst einen 
Termin mit unserem Vertragsunternehmen.

Ort
Anschrift

Abfuhr geplant

Oppurg
Bahnhofstraße 13, 17 Donnerstag, 15.02.2024
Am Sportplatz 1
OT Kolba
Ortsstraße 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 
18, 19, 20, 21

Freitag, 16.02.2024

Ortsstaße 22, 23, 26, 28, 30, 34 Montag, 19.02.2024
Mühlgasse 1, 2, 4, 6, 7, 8 Montag, 19.02.2024
Mühlgasse 9, 12, 14, 20, 22 Dienstag, 20.02.2024
Rosenweg 1, 2, 5, 6 Dienstag, 20.02.2024
Am Elmich 1, 6, 7 Dienstag, 20.02.2024
Bergstraße 1, 3, 5/7, 8, 9, 10/12a, 
14, 17

Mittwoch, 21.02.2024

Hinter der Kirche 1, 2 Mittwoch, 21.02.2024
An der Bundesstraße 1, 2 Mittwoch, 21.02.2024
An der Bundesstraße 3, 8, 14, 16, 18 Donnerstag, 22.02.2024
OT Rehmen
Schweinitzer Weg 7 Donnerstag, 22.02.2024

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

 
mit hoffnungsvollen Neujahrswünschen begrüße ich Sie in neuen 
Jahr 2024 - Gesundheit und Zuversicht sollen Ihre Begleiter in 
diesem Jahr sein!
AGATHE - „Älter werden in Gemeinschaft, eine Thüringer Ini-
tiative gegen Einsamkeit“ Auch in diesem Jahr biete ich Infor-
mationsveranstaltungen, Seniorennachmittage und individuelle 
Hausbesuche an. Ich unterstütze Sie bei hohem Einsamkeits-
erleben und bei Hilfsbedürftigkeit, sodass Sie an Ihrem Wohnort 
gut und möglichst selbstständig Alt werden können!

Einladung zu Agathe Veranstaltungsnachmittagen

Mi. 17.01.2024 Verkehrsteilnehmerschulung 15:00 Uhr im 
Gemeinderaum. Zusammenarbeit mit der VS Nimritz und Herr 
Schuberth von der Verkehrswacht. Bürger aus dem Ort sind 
herzlich Willkommen.

Di. 23.01.2024 Verkehrsteilnehmerschulung in Oppurg um 
14:00 Uhr
Verkehrsteilnehmerschulung mit Hr. Schuberth von der Verkehrs-
wacht. Sie erfahren worauf ankommt, um sicher mobil im Stra-
ßenverkehr zu sein.
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Beschluss Nr. 36/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt die außer-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 749,57 Euro für die Lieferung 
von Pflanzung von 100 Traubeneichen mit Schutzhüllen und 
Akazienstäben im gemeindlichen Wald.
Die Ausgabe ist aus Mitteln der Rücklage gesichert.

Beschluss Nr. 37/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 18.144,00 Euro für Betriebskos-
ten an Fremdgemeinden für die Betreuung ortsansässiger Kinder 
im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechtes in ihren Einrichtungen.
Die Ausgabe ist aus Einnahmen vom Land zur Stärkung kreisan-
gehöriger Gemeinden gesichert.

Beschluss Nr. 38/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 8.890,17 Euro für Unterhalts- 
und Betriebskosten des Sportlerheim.
Die Ausgabe ist aus Einnahmen vom Land zur Stärkung kreisan-
gehöriger Gemeinden gesichert.

Beschluss Nr. 39/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 1.842,05 Euro für die Stra-
ßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen an den 
Zweckverband Wasser/Abwasser Orla.
Die Ausgabe ist aus Einnahmen vom Land zur Stärkung kreisan-
gehöriger Gemeinden gesichert.

Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung

Beschluss Nr. 40/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz genehmigt das Protokoll 
der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 27.11.2023.

Staps
Bürgermeisterin

Hinweis: Die Bekanntmachung der Beschlüsse erfolgt durch 
Aushang an den Verkündungstafeln. Der Abdruck im Anzeiger - 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg dient zusätzlich 
der Information der Bürger.

GEMEINDE LANGENORLA

Amtlicher Teil

Bekanntmachung -  
Beschlüsse des Gemeinderates

29. öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
vom 14.12.2023

Beschluss Nr. 29/01/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla genehmigt die Nie-
derschrift der 27. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 
21.09.2023.

Beschluss Nr. 29/02/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla genehmigt die Nie-
derschrift der 28. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 
19.10.2023.

Beschluss Nr. 29/03/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla bestätigt den 1. Nach-
trag vom 13.11.2023 der STRABAG AG, Naßäckerstraße 19 in 07381 
Pößneck in Höhe von 10.820,71 € zur Baumaßnahme barrierefreier 
Umbau der Bushaltestelle im OT Kleindembach „Sparkasse“.
Die Finanzierung ist gesichert durch Zuweisung vom Land zur 
Stärkung der Gemeinden.

Beschluss Nr. 29/04/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla beschließt auf der 
Grundlage des § 57 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 samt ihren Anla-
gen in öffentlicher Sitzung.

Mitgliedsgemeinden

GEMEINDE BODELWITZ

Nichtamtlicher Teil

Beschlüsse des Gemeinderates

aus der Sitzung vom 27.11.2023

Öffentliche Gemeinderatssitzung

Beschluss Nr. 25/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz genehmigt das Proto-
koll der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 28.08.2023.

Beschluss Nr. 26/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt, den Auf-
trag für einen Handlauf für die Treppe am Sportlerheim zu einem 
Preis von 487,90 € brutto anzuschaffen.

Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung

Beschluss Nr. 27/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz genehmigt das Protokoll 
der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 28.08.2023.

Staps
Bürgermeisterin

aus der Sitzung vom 11.12.2023

Öffentliche Gemeinderatssitzung

Beschluss Nr. 28/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz genehmigt das Proto-
koll der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 27.11.2023.

Beschluss Nr. 29/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt auf der 
Grundlage des § 57 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 samt ihren Anla-
gen in öffentlicher Sitzung.

Beschluss Nr. 30/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt auf der 
Grundlage des § 62 der Thüringer Kommunalordnung den Fi-
nanzplan mit zugehörigem Investitionsprogramm für die Haus-
haltsjahre 2023 bis 2027 in öffentlicher Sitzung.

Beschluss Nr. 31/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt die außer-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 4.976,49 Euro für die Umrüstung 
der Sirene auf Digitale Steuerung und Digitalfunk SOK BO 112.
Die Ausgabe ist durch Fördermittel und Mittel der Rücklage gesichert.

Beschluss Nr. 32/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt die außer-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 16.776,09 Euro für die Ausrüs-
tung der Freiwilligen Feuerwehr und zur Waldbrandbekämpfung.
Die Ausgabe ist durch Fördermittel und Eigenmittel aus der 
Rücklage gesichert.

Beschluss Nr. 33/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt die au-
ßerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.099,00 Euro für die An-
schaffung eines Wärmepumpentrockner für den gemeindlichen 
Kindergarten.
Die Ausgabe ist aus Mitteln der Rücklage gesichert.

Beschluss Nr. 34/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt die außer-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 1.398,25 Euro für Lieferung 
von Zaunmaterial Kindergarten.
Die Ausgabe ist aus Mitteln der Rücklage gesichert.

Beschluss Nr. 35/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt die außer-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 6.243,63 Euro für Lieferung von 
Bodenbelag in das Dorfgemeinschaftshäuschen am Sportplatz.
Die Ausgabe ist aus Mitteln der Rücklage gesichert.
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Beschluss Nr. 29/18/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla beschließt:
1. Der Bürgermeister wird beauftragt, durch den Bauhof, den 

Zustand der gemeindlichen Verkehrsflächen wie Fahrbahnen, 
Rad- und Gehwege etc. auf Beschädigungen prüfen zu lassen.

2. Über das Ergebnis ist der Gemeinderat in seiner nächsten 
Sitzung zu informieren, um ggf. Haushaltsmittel für notwendi-
ge Sanierungen bereitstellen zu können.

Beschluss Nr. 29/19/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla beschließt:
Der Bürgermeister wird beauftragt rechtliche Schritte gegen das 
beauftragte Unternehmen einzuleiten um einen fachgerechten 
Verschluss der Fahrbahn zu erreichen.
-Beschluss abgelehnt.

Langenorla, den 18.12.2023
Fröhlich
Bürgermeister

GEMEINDE OPPURG

Amtlicher Teil

Bekanntmachung

Haushaltssatzung der Gemeinde Oppurg

Hiermit wird die Haushaltssatzung der Gemeinde Oppurg für das 
Haushaltsjahr 2024, beschlossen in der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung am 20.11.2023 (Beschluss Nr. 28/03/2023), öffentlich 
bekannt gemacht.
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgt nach § 57 
Abs. 3 in Verbindung mit § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 liegt zur Einsicht-
nahme vom

15.01.2024 - 05.02.2024

zu den Sprechzeiten in der Kämmerei der Verwaltungsgemein-
schaft Oppurg, Am Türkenhof 5, Oppurg aus und wird bis zur 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres und die Entlastung an gleicher Stelle zur Einsichtnahme 
zur Verfügung gehalten.

Oppurg, den 05.01.2024
Schoberth
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Oppurg 
Saale-Orla-Kreis 

für das Haushaltsjahr 2024

Auf der Grundlage des § 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung 
erlässt die Gemeinde Oppurg folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.592.300,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 468.200,00 €

ab.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

Beschluss Nr. 29/05/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla beschließt auf der 
Grundlage des § 62 der Thüringer Kommunalordnung den Fi-
nanzplan mit zugehörigem Investitionsprogramm für die Haus-
haltsjahre 2023 bis 2027 in öffentlicher Sitzung.

Beschluss Nr. 29/06/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla beschließt die Aus-
zahlung der Vereinsförderung für 2023 in Höhe von 2,50 € pro 
Vereinsmitglied.
Die Auszahlung erfolgt nur an Vereine, die im Vereinsregister ein-
getragen sind.

Beschluss Nr. 29/07/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla erteilt das gemeind-
liche Einvernehmen zum Antrag auf Vorbescheid Az. 00735-
2023-18 für den Neubau eines Wohnhauses mit Carport und 
Technik/Heizraum in Langenorla, Flurstück Nr. 36 nicht.

Begründung:
Der Standort des Bauvorhabens stellt eine Entwicklung in den 
Außenbereich dar und widerspricht den Darstellungen des 
rechtskräftigen Flächennutzungsplanes. Die zur Bebauung ge-
plante Fläche ist für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen.

Beschluss Nr. 29/08/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla bestätigt die über-
planmäßige Ausgabe zur Reparatur der Heckpumpe am Tank-
löschfahrzeug in Höhe von 1.663,23€, durchgeführt durch die 
Firma CE Brandschutz, Ortsstraße 53, 07924 Eßbach.

Beschluss Nr. 29/09/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla bestätigt die Auf-
tragsvergabe zur Anschaffung von Bauzäunen zur Umrandung der 
Grünschnittablagefläche des Bauhofs in Höhe von 1.405,04 € an 
die Firma Bauzaunwelt, Vor der Heide 54, 07333 Unterwellenborn.

Beschluss Nr. 29/10/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla bestätigt die über-
planmäßige Ausgabe zur Anschaffung eines Silostreuers für das 
Gemeindemulticar in Höhe von 14.513,80 € an den Autohof Lö-
berschütz GmbH, Dorfstraße 30, 07751 Löberschütz/Thür.

Beschluss Nr. 29/11/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla beschließt die au-
ßerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 5.771,50 Euro für die TE-
TRA - Sirenensteuerempfänger inkl. Empfangspegelmessung an 
die Firma Hörmann als Abschluss der Digitalisierung.
Die Kosten waren im Haushalt nicht geplant. Die Deckung ist aus 
Mittel der Rücklage - hier Fördermittel aus 2021 - gesichert.

Beschluss Nr. 29/12/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 2.036,43 Euro für die Bau-
maßnahme Abwasseranschluss und Pflasterarbeiten im Objekt 
Kindergarten Dorfstraße 3.
Die überplanmäßige Ausgabe ist durch Rücklagemittel gesichert.

Beschluss Nr. 29/13/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla beschließt die über-
planmäßige Ausgabe zur Auftragsvergabe des Anbaus an der 
Feuerwehr in Kleindembach in Höhe von 192.550,55 Euro.
Die überplanmäßige Ausgabe ist durch Rücklagemittel gesichert.

Beschluss Nr. 29/14/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla bestätigt die Auf-
tragsvergabe zur Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 
für die Feuerwehr in Höhe von 6.881,15 Euro an die Firma Rot-
stahl GmbH, Bad Lausick.

Beschluss Nr. 29/15/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla beruft Elke Kupke.
nach § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) 
zum/r Wahlleiter/in.

Beschluss Nr. 29/16/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla beruft Susan-
ne Wohlfahrt nach § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz 
(ThürKWG) zum/r Stellvertreter/in des/r Wahlleiter/in.

Beschluss Nr. 29/17/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenorla beschließt die 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 4.109,57 Euro für die Be-
triebskosten der in Fremdkindergärten betreuten Kinder.
Die überplanmäßige Ausgabe ist durch Rücklagemittel gesichert.
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Schon im Frühjahr 2023 haben sich die Einwohner zusammenge-
setzt und die ersten Ideen für das anstehende Jubiläum zusam-
mengetragen. Am Anfang stand nur die Idee mal wieder etwas 
Schönes gemeinsam zu machen. Geschichten der vergangenen 
Pfingstfeste zu DDR-Zeiten wurden erzählt, in Erinnerung an le-
gendäre Sommerfeste geschwelgt oder auch manch amüsante 
Anekdote zum Besten gegeben. Schnell wurde, in Absprache 
mit den umliegenden Gemeinden, ein Termin ins Auge gefasst: 
Pfingsten 2024 soll es werden.
Wichtig war und ist allen Beteiligten, dass generationsübergrei-
fend zusammengearbeitet wird. Der Plan reifte und wurde stetig 
konkreter. Im Ort war davon noch nichts zu sehen, aber dennoch 
spürbar. Mehr als einmal wurde sich in diversen Runden zusam-
mengesetzt um Vorbereitungen für das Kommende zu treffen. So 
viel kann gesagt werden: Es wurde geschnitten, geklebt, sortiert, 
genäht und gesägt. Mancher Nachmittag und Abend wurde ge-
meinsam verbracht.
Den Auftakt zum Festjahr gab es am 01.01.2024 um 00:01 Uhr.
Die Solkwitzer fanden sich am Silvesterabend auf dem Dorfplatz 
ein um bei Heißgetränken, Sekt und Knabberei unsere neue At-
traktion in der Dorfmitte in Betrieb zu nehmen. „950 Solkwitz“ 
erstrahlte pünktlich um Mitternacht um nun alle Besucher darauf 
hinzuweisen, dass es in diesem Jahr etwas zu feiern gibt.

Das Jahr 2024 soll für Solkwitz wortwörtlich ein Festjahr werden. 
Im Laufe des Jahres wird monatlich etwas zu erleben sein. Los 
geht es Mitte Januar mit dem traditionellen Neujahrsempfang. 
Der erste große Höhepunkt ist Pfingsten mit der 3-tägigen Fest-
veranstaltung im gesamten Ort, weitere Gemeindenachmittage 
und -abende bis zur Kirmes im Oktober werden folgen.

Wir freuen uns darauf!

Allen Solkwitzern, sowie Beteiligten, 
fleißigen Helfern und Unterstützern

wünschen wir einen guten Start in unser Festjahr 2024!

Bürgermeister und
Gemeinderat
Solkwitz

Feuerwehrverein
Solkwitz

Orga-Team
950-Jahr-Feier

GEMEINDE WERNBURG

Amtlicher Teil

Bekanntmachung - Beschlüsse des  
Gemeinderates aus der Sitzung vom 07.12.2023

Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung:

Beschluss Nr. 129-17/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg genehmigt das Pro-
tokoll über die 16. nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates 
vom 24.08.2023.

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Flächen (A) 288 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 389 v. H.

2. Gewerbesteuer 395 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 6
Deckungsfähigkeit besteht bei den Ausgaben von der Gruppie-
rungsnummer 500000 - 718000 in allen Gliederungen. (DR 1) 
Gemäß § 18 Abs. 3 ThürGemHV sind Verfügungsmittel und ver-
mischte Ausgaben nicht mit für deckungsfähig erklärt.
Deckungsfähigkeit besteht bei den Ausgaben des gesamten Ver-
mögenshaushaltes. (DR 2)
Mehreinnahmen der Gewerbesteuer werden eingesetzt für die 
entstehende Mehrausgabe Gewerbesteuerumlage. (DR 3)

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Oppurg, den 21.12.2023
Gemeinde Oppurg
Schoberth  - Siegel -
Bürgermeister

Bekanntmachung der Beschlüsse 
des Gemeinderates

Öffentliche Gemeinderatssitzung vom 04.12.2023

Beschluss Nr. 29/1/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg genehmigt das Proto-
koll der 28. öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 20.11.2023.

Beschluss Nr. 29/2/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beschließt, dass die 
Verwaltungsgemeinschaft Oppurg damit beauftragt wird in des-
sen Namen Fördermittel für einen Kommunalen Wärmeplan zu 
beantragen.

Beschluss Nr. 29/3/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beschließt den Kauf ei-
nes Sanitärcontainers der Firma MMS Strobl, Industriestraße 20, 
07907 Schleiz zu einem Nettopreis von 5.510,00 €.

Beschluss Nr. 29/4/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beschließt die Beschaf-
fung von Bekleidung für die Feuerwehr in Höhe von 2.998,69 
€ an die Firma Brandschutztechnik Müller, Gewerbestraße 1, 
99869 Günthersleben-Wechmar zu vergeben.

Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung vom 04.12.2023

Beschluss Nr. 29/5/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg genehmigt das Protokoll 
der 28. nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 20.11.2023.

Oppurg, den 07.12.2023
Schoberth
Bürgermeister

GEMEINDE SOLKWITZ

Nichtamtlicher Teil

Große Ereignisse werfen ihre Schatten  
voraus…
möchte man meinen. Aber in unserem kleinen Dorf scheint alles 
noch ruhig zu sein.
950 Jahre Solkwitz werden in diesem Jahr gefeiert. Dass unser 
kleiner Ort schon fast ein Jahrtausend alt wird, ist kaum zu glau-
ben. Solkwitz - kleinste eigenständige Gemeinde im Saale-Orla-
Kreis, zeigt sich oft beschaulich, ist aber ein quirliges Kleinod. 
Denn so ruhig, wie es scheint, ist es bei weitem nicht.
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So entstanden Adventsgestecke und -kränze, Holzscheiben-
weihnachtsbäume, Kerzen und Laternen, Papiersterne, Holz-
scheibenfiguren und Wandschmuck. Alles gelang sehr gut und 
sah sehr schön aus.

Am Donnerstag startete dann unser Weihnachtsbasar, bei dem 
diese Basteleien zu Gunsten des Fördervereins der Schule ver-
kauft wurden. Auf den Erlös waren alle stolz.
Außerdem gab die Theater-AG unserer Schule an diesem Nach-
mittag auch eine Vorstellung ihres Weihnachtsstücks. Vorher 
konnten sich die Eltern und Kinder in unserem kleinen Weih-
nachtscafe` bei Kuchen und Kaffee/Tee auf die Vorstellung ein-
stimmen.
Das war ein schöner Abschluss einer ereignisreichen Woche.
Wir möchten uns bei allen Eltern und Großeltern, die uns bei der 
Organisation und Durchführung der verschiedenen Bastelstatio-
nen unterstützt haben, bedanken.

Die Kinder der Klasse 4

Theaterfahrt nach Rudolstadt

In der letzten Woche vor Weihnachten unternahmen alle Schü-
lerinnen und Schüler der Schule Langenorla einen Ausflug ins 
Theater nach Rudolstadt. Dort sahen alle eine Aufführung des 
Märchens „Des Kaisers neue Kleider.“
Die mit diesem Ausflug verbundenen Unkosten übernahm der 
Förderverein der Grundschule Langenorla. Es war das diesjähri-
ge Nikolausgeschenk an die Kinder.
Vielen herzlichen Dank dafür!

Staatliche Regelschule Oppurg

Berufsorientierungswoche 
an der Staatlichen Regelschule Oppurg

In der Woche vom 20.11. - 24.11.2023 absolvierten die Schülerin-
nen und Schüler der Klassenstufe 9 verschiedene Bausteine des 
Bewerbungstrainings an der Staatlichen Regelschule Oppurg.
Am Montag starteten wir Schüler mit einer Berufsberatung. Frau 
Beyer von der Bundesagentur für Arbeit brachte uns anfänglich 
die beruflichen Bildungswege sowie die Schularten näher. Wir 
befassten uns mit den verschiedenen Berufsfeldern, den Anfor-
derungen der Berufe und Kriterien für die Ausbildung. Am späten 
Vormittag hörten wir Ausführungen der Thüringer Polizei, die ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten vorstellte. Danach sprachen wir ge-
meinsam über Inhalte des Jugendschutzgesetzes wie den Dro-
genkonsum bei Jugendlichen und die Regelungen in der StVO.
Am Dienstag starteten wir mit dem „Berufe-Knigge“. Hier erklärte 
uns Frau Wegener-Kramer, Personalreferentin von Docter Op-
tics, wie man sich am besten auf ein Vorstellungsgespräch vor-
bereiten kann und welche Regeln es bei diesem zu beachten 
gilt. Auch auf mögliche Fragen, die einem Vorstellungsgespräch 
gestellt werden könnten, gab es Antworten und Musterlösungen, 
an denen wir uns orientieren konnten.

Öffentliche Gemeinderatssitzung:

Beschluss Nr. 130-17/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg genehmigt das Proto-
koll der 16. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Wernburg vom 24.08.2023.

Beschluss Nr. 131-17/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg genehmigt die Auf-
tragsvergabe für Asphaltarbeiten An den Eichen an die STRA-
BAG AG, Nassäckerstraße 19, 07381 Pößneck zum Angebots-
preis von 11.224,81 € brutto zu erteilen.

Beschluss Nr. 132-17/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg bestätigt die nach-
trägliche Auftragsvergabe zur Lieferung einer Outdoor Tischten-
nisplatte zum Angebotspreis von 2.661,08 Euro.

Beschluss Nr. 133-17/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg bestätigt die Auf-
tragsvergabe zur Lieferung von Heizöl durch die Firma W. Wet-
zel, Brennstoff- und Mineralölhandel, Bahnhofstraße 19 a, 07381 
Pößneck zur Rechnungssumme von 3305,39 € brutto und bestä-
tigt die überplanmäßige Ausgabe.

Beschluss Nr. 134-17/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg beschließt nachträg-
lich die Beschaffung von Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung 
in Höhe von 5615,13€ an die Firma Brandschutztechnik Müller 
GmbH, An der Bahn 2, 34289 Zierenberg zu vergeben.

Beschluss Nr. 135-17/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg bestätigt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 3.576,73 Euro für die Stra-
ßenoberflächenentwässerung an den Zweckverband Wasser/
Abwasser Orla.
Die Ausgabe ist gesichert aus Mitteln des Deckungsring 1.

Beschluss Nr. 136-17/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg bestätigt die über-
planmäßige Ausgabe für die Pflichtaufgabe Kinderbetreuung in 
Höhe von 18.060,06 Euro an die erfüllenden Gemeinden.
Die Ausgabe ist gesichert aus Mitteln des Deckungsring 1.

Beschluss Nr. 137-17/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg bestätigt die außerplan-
mäßige Ausgabe in Höhe von 995,08 Euro für die notwendigen Ei-
genmittel der Gemeinde Wernburg aus den der Gemeinde bewilligten 
Mitteln aus dem Förderprogramm „Regionalbudget“ zur Anschaffung 
neuer Sitzbänke und Abfallbehälter im Dorfplatz-Häuschen.
Die Ausgabe ist gesichert aus Mitteln der Rücklage.

Wernburg, den 08.12.2023
Sprigade
Bürgermeisterin

Schulnachrichten

Grundschule Langenorla

Weihnachtsbasteltage

In der Woche vor dem 1. Advent wurde in der Grundschule Lan-
genorla wieder fleißig gebastelt. Alle Kinder gestalteten an zwei 
Tagen verschiedene weihnachtliche Dinge.
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Am Stand von Docter Optics

Am Stand von Agrarprodukte Ludwigshof eG

In der Lehrwerkstatt bei FKT Triptis

Im Anschluss brachte „FIT FOR JOB“ ein wenig körperliche 
Bewegung in den Tag. An den Stationen, die Schülerinnen und 
Schüler der 10. Klasse vorbereitet hatten, konnten wir unsere 
körperliche Belastung austesten. Da es in einigen Berufen wich-
tig ist, körperlich fit zu sein, absolvierten wir Aufgaben wie Lini-
enlauf, Liegestütze, Zielwurf oder den Klimmhang. Die Schülerin-
nen und Schüler mit den besten Ergebnissen an den jeweiligen 
Stationen wurden im Nachgang ausgezeichnet.
Am Mittwoch fand die Berufemesse in der Turnhalle statt. Hierfür 
hatte die Schule 15 Betriebe aus der Umgebung eingeladen, um 
sich zu präsentieren. Wir durchliefen in Gruppen mithilfe eines 
Laufplans die Betriebe REHAU, Docter Optics, Griesson, Maxit, 
Klumpp, KSK Saale-Orla-Kreis, Agrarprodukte Ludwigshof eG, 
HBS, AWO, GGP Media, Maxion, DRK, Pensold und ACD.
Uns Schülern stellten sich die jeweiligen Betriebe und der Ablauf 
ihrer Ausbildungen vor.
Zusätzlich hatte jeder Betrieb eine praktische Aufgabe dabei, 
die es uns ermöglichte, die Tätigkeiten in diesem Berufsfeld 
zu erproben. Diese erstreckten sich von Quiz-Fragen und Re-
chenaufgaben über selbstgebaute Reaktionsspiele bis hin zu 
Licht-Spiegel-Labyrinthen und der millimetergenauen Bohrung 
eines Metallstücks. Die Veranstaltung bot nicht nur einen guten 
Einblick in verschiedene Berufe und deren Aufgaben, sondern 
diente auch als seltene Chance, die Mitarbeiter persönlich nach 
einem Ausbildungsplatz, Praktikum oder einer privaten Besichti-
gung des Betriebes zu fragen. Das Unternehmen ACD lud sogar 
Schüler, die bei der Bearbeitung der Aufgaben besonders viel 
Interesse für die Hightech- Elektronik gezeigt hatten, in den Be-
trieb ein. Unter den Schülern gilt dieser Mittwoch als der beste 
und interessanteste Tag der Woche.
Vor dem Donnerstag waren alle am meisten aufgeregt, denn es 
standen die Vorstellungsgespräche an. Zur Ablenkung am frühen 
Nachmittag organisierte unsere Sozialarbeiterin an der Schule ei-
nen Eignungstest (Assessment-Center-Training) und eine Aufga-
be, bei der Teamarbeit gefragt war. Es sollte ein Turm aus Papier 
gebaut werden, der hoch genug, aber gleichzeitig so stabil sein 
sollte, dass er einem Stein, einem Becher oder einem anderen 
Gewicht für eine Minute standhalten konnte. Hierbei ging es da-
rum, die Kreativität und den Teamgeist zu fördern. Gleichzeitig 
ging daraus hervor, wer gern die Verantwortung und Führung der 
Gruppe übernimmt und wer sich eher unterordnet. Am Nachmit-
tag wurden dann die Vorstellungsgespräche durchgeführt. Hierfür 
wurden wir Schüler anhand unserer Bewerbungsschreiben einem 
Betrieb zugeteilt, mit welchem wir unser Vorstellungsgespräch 
führten. Dank der ausführlichen Vorbereitungen am Dienstag gab 
es ausschließlich positive Rückmeldungen und nur wenige Ver-
besserungsvorschläge. Obwohl das Gespräch nur gestellt war, 
hat es einen ersten Einblick in reale Auswahlverfahren gegeben.
Am letzten Tag unserer Berufsorientierungswoche erkundeten 
wir zwei Unternehmen der Region. Die Klasse 9a besuchte den 
Betrieb FKT, die Klasse 9b den Betrieb REHAU. Beide Klassen 
wurden im jeweiligen Unternehmen mit einer umfassenden Vor-
stellung des Betriebes und der Ausbildungsberufe begrüßt. An-
schließend gab es eine Führung durch das gesamte Gelände und 
wir konnten die Herstellung der Produkte verfolgen. Die Klasse 
9a durfte anschließend selbst Hand anlegen und ein Werkstück 
bauen, welches sie mitnehmen und stolz ihren Eltern präsentie-
ren durften. Die Klasse 9b spielte ein Logistik-Planspiel, bei wel-
chem der Versandweg des vom Kunden gewünschten Produktes 
nachgestellt wurde. Die Bearbeitung des Kundenauftrages, der 
Komissionsliste, des Speditionsauftrages und der Lieferung war 
ein Zeitspiel, bei dem die Klasse einen neuen Rekord von 12 
Minuten aufstellte. Der Tag wurde in beiden Betrieben mit einem 
gemeinsamen Mittagessen beendet.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Bewerbungstrai-
ning der Staatlichen Regelschule Oppurg ein voller Erfolg war. 
Wir haben nicht nur wertvolle Einblicke in Berufe und Ausbil-
dungsmöglichkeiten erhalten, sondern konnten uns an theoreti-
schen sowie an praktischen Aufgaben versuchen und haben die-
se mit sehr viel Spaß und großer Motivation bewältigt. Wir sehen 
darin viele Vorteile, weil es einfach Spaß macht, eine Abwechs-
lung vom Schulalltag ist und uns hilft, den richtigen beruflichen 
Weg einzuschlagen. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen 
der gesamten Klassenstufe 9 bei unserer Schule, insbesondere 
bei Frau Kirchner, Frau Lorenz, Frau Müller-Zebisch, Frau Hof-
mann und Frau Oberender, und natürlich bei den vielen Betrie-
ben bedanken, die es uns dieses besondere Erlebnis ermöglich-
ten und uns gezeigt haben, welch vielseitige Möglichkeiten es in 
der Berufswelt gibt.

Eva Büchner (Klasse 9b der Staatlichen Regelschule Oppurg)
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Teambuildingsaufgabe „Turmbau“ in der 9a

Am Stand von ACD zur BO-Messe

Werksführung bei REHAU in Triptis

In der Lehrwerkstatt bei FKT in Triptis

Teambuildingaufgabe „Turmbau“ in der 9a
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Oh wie schön…

Der Weihnachtsmann und das Schneewittchen besuchten uns 
im Zwergenland. Sie erzählten mit den Kindern über die Weih-
nachtszeit und lauschten den vorgetragenen Liedern und Ge-
dichten aus den Gruppen.

Am Ende gab es sogar noch kleine Geschenke für alle Kinder 
im Haus. Das war eine tolle Überraschung für alle Kinder! Danke 
hier noch einmal an den Weihnachtsmann mit seinem Schnee-
wittchen!
Wir bedanken uns auch bei der Firma GGP Media GmbH Pöß-
neck für die umfangreiche Papierspende Anfang Dezember und 
bei allen Helfern, die uns im Jahr bei großen und kleinen Einsät-
zen, Vorhaben und Projekten unterstützt haben. Vielen Dank für 
die gute Zusammenarbeit, die konstruktiven Gespräche, sowie 
vielen Anregungen und Ideen für das neue Jahr.
Wir bedanken uns bei der freiwilligen Feuerwehr Kleindembach 
für die Spende an unseren Kindergarten Langenorla, für ein Pro-
jekt wird es Verwendung finden.

Herzlichen Dank sagen die Kinder aus dem Zwergenland.

Kindergartennachrichten

Kindergarten Zwergenland Langenorla

Adventsfrühstück bei den Käferlein

Zum gemeinsamen Frühstück bei Kerzenschein, hatten die Kä-
ferlein eingeladen. Mit bester Versorgung und Weihnachtsliedern 
verbrachten alle Kinder und Eltern eine schöne besinnliche Zeit 
zum Abschluss des Jahres.

Davor wurden Plätzchen gebacken, garniert und natürlich ver-
kostet von den fleißigen, kleinen Bäckern!
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Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Pfarrstelle Langenorla-Oppurg

Gottesdienste

Freitag, 26.1.
09:30 Uhr Pößneck (Pflegeheim Luxemburgstraße)
Letzter Sonntag nach Epiphanias, 28.1.
09:00 Uhr Langenorla
10:15 Uhr Freienorla
Freitag, 2.2.
10:00 Uhr Pößneck (Pflegeheim Jahnstraße)
Estomihi, 11.2.
09:00 Uhr Langendembach
10:15 Uhr Kleindembach

Christenlehre
Sonnabend, 27.1., 10:30 Uhr im Pfarrhaus Langenorla

Konfirmandenunterricht
Donnerstag, 25.1., 16:30 Uhr im Pfarrhaus Langenorla (7. Klasse)
Donnerstag, 2.2., 16:30 Uhr im Pfarrhaus Langenorla (8. Klasse)

Seniorenkreis
Mittwoch, 24.1., 14:30 Uhr im Gemeindezentrum Pößneck

Gemeindenachmittag
Dienstag, 30.1., 15:00 Uhr im Pfarrhaus Langenorla

Jahreslosung 2024
„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“
1. Korinther 16,14

Monatsspruch Januar 2024
„Junger Wein gehört in neue Schläuche.“
Markus 2,22

Ein gesegnetes Neues Jahr wünschen Ihnen
Ihre Kirchenältesten und Ihr Pfarrer Christoph Fuss

Kirchgemeindeverband Oppurg

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 21.01.2024
09.00 Uhr Oberoppurg
10.15 Uhr Oppurg
Sonntag, 04.02.2024
09.00 Uhr Kolba
10.15 Uhr Rehmen

Kinderkreis:
28.01.2024, 10.00 Uhr im Pfarrhaus Oppurg

Neuapostolische Kirche Rockendorf

Gottesdienste:

Friedebacher Straße 26 a,  
07387 Rockendorf
Sonntags, 10:00 Uhr
mittwochs im 14-tägigen Wechsel, 19:30 Uhr
Gemeindeleiter: Ralf Franz, Tel.: 0 36 47 / 44 25 47

Vorschau Gottesdiensttermine:

Sonntag, 14. Januar 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst
Dienstag, 16. Januar 2024, 19:30 Uhr
Veranstaltung im Rahmen der Allianz-Gebetswoche
Sonntag, 21. Januar 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst
Mittwoch, 24. Januar 2024, 19:30 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 28. Januar 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 04. Februar 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst
Mittwoch, 07. Februar 2024, 19:30 Uhr
Gottesdienst

Kindergarten Haus der kleinen Spatzen  
Oppurg
Am 05.12.23, am Abend vor dem Nikolaustag haben wir einen 
Laternenumzug durch Oppurg gemacht. Von der Polizei beglei-
tet, ging es mit den Eltern, Geschwistern, Omas, Opas und vie-
len bunt leuchtenden Laternen durchs Dorf. Im Anschluss tra-
fen sich alle auf dem Kindergartengelände und verbrachten bei 
Glühwein, Kinderpunsch, sowie leckeren Wienern einen gemüt-
lichen Abend.
Dankeschön an den Elternrat für die gute Vorbereitung, besonde-
ren Dank an die Fleischerei Wenzel für die gesponserten Wiener.
Am Donnerstag, dem 14.12. besuchte die kleinen Spatzen der 
Weihnachtsmann. Mit gefüllten Säcken stampfte er die Treppe 
nach oben und verteilte die Geschenke. Die Kinder bedankten 
sich bei ihm mit Liedern und Gedichten.

Wegen Personalmangel war es uns an diesem Tag nicht möglich 
ein Weihnachtsfrühstück für die Kinder im Haus zu organisieren 
und vorzubereiten. So hatte der Elternrat spontan die Idee es 
selbst zu tun. Die zauberten für alle Kinder ein liebevoll reichhal-
tiges Weihnachtsbuffet.
Dank an alle Eltern und Familien für die Unterstützung und Hilfe.
Auf vielfältige Weise wurden wir das ganze Jahr unterstützt.
Ein besonderer Dank gilt der Firma Kiefer, der Jagdgenossen-
schaft Rehmen und dem Autohaus Dutsch für die Geldspen-
den, die uns immer wieder helfen, noch benötigte Anschaffungen 
zu kaufen.
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KGV Gössitz-Wernburg

Gottesdiensttermine und Veranstaltungen

Gottesdienste
Sonntag, den 14.1. 2. So. n. Epiph.
Quaschwitz 09:00 Uhr
Wilhelmsdorf 09:00 Uhr
Daumitsch 10:15 Uhr
Gössitz 10:15 Uhr
Wernburg 14:00 Uhr
Sonntag, den 21.1. 3. So. n. Epiphanias
Wilhelmsdorf 09:30 Uhr Herr Spittel
Moxa 10:00 Uhr
Sonntag, den 28.1. letzter So. n. Epiphanias
Paska 09:00 Uhr
Wilhelmsdorf 09:30 Uhr Herr Spittel
Peuschen 10:00 Uhr
Bodelwitz 14:00 Uhr
Sonntag, den 4.2. Sexagesimä
Wilhelmsdorf 09:30 Uhr Herr Spittel
Laskau 10:30 Uhr
Bahren 14:00 Uhr

Gemeindenachmittage
Mittwoch, den 24.1. Peuschen 14:00 Uhr
Donnerstag, den 25.1. Wernburg 14:00 Uhr
Donnerstag, den 2.2. Gössitz 14:00 Uhr
Donnerstag, den 9.2. Wilhelmsdorf 14:00 Uhr

Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas

Gottesdienste Jehovas Zeugen

Königreichssaal Pößneck
Flurstraße 3
Tel.: 03647 449291 oder jw.org
Es besteht die Möglichkeit, live an Gottesdiensten über Video-
konferenz (bitte die Zugangsdaten erfragen) oder direkt im Kö-
nigreichssaal teilzunehmen.
Jeder ist herzlich eingeladen!

Zusammenkunftszeiten:
Donnerstag, 18.30 Uhr
Unser Leben und Dienst als Christ
Bibelstudium: Legt gründlich Zeugnis ab für Gottes Königreich
Sonntag, 17.00 Uhr
Biblischer Vortrag, anschließend Wachtturm-Studium

Themen Januar 2024:

So., 14.01.: Ist es später als wir denken?
Do., 18.01.: Warum Gottes Versprechen auf ewiges Leben 

vertrauenswürdig ist
So., 21.01.: Wie man sein Verhältnis zu Gott vertieft
Do., 25.01.: Nimmst du dir Zeit, die Schöpfung zu beobachten?
So., 28.01.: Wer kann gerettet werden?
Do., 01.02.: Was man von Hiob lernen kann
So., 04.02.: Warum man sich jetzt Gottes Herrschaft unterord-

nen sollte
Do., 08.02.: Stell dich auf die Seite von Gottes Königreich
So., 11.02.: Unser Leben hat einen Sinn

Kirchgemeinde Solkwitz
Sind die Lichter angezündet, still erleuchtet jedes Haus...
...Zeit für ein kleines Dankeschön
Ende November, kurz vor der Advents- und Weihnachtszeit, ha-
ben sich 15 Kinder und Jugendliche, im Alter zwischen 8 und 
17 Jahren, bereit erklärt die Krippenspiele in Oberoppurg und 
Solkwitz zu spielen.
Ich habe mich sehr gefreut, dass die „alten Hasen“ aus beiden 
Orten, aber auch neue Mitspieler dabei waren. Es war toll mit 
euch zusammen zu proben, wir haben wieder viel gelacht und 
jeder ist in seine Rolle hineingewachsen. Natürlich ist Samstag-
vormittag eine schwierige Probenzeit, die habt ihr aber trotz „frü-
her Stunde“ gut gemeistert.
Am Heiligen Abend fand die erste Aufführung traditionell in 
Oberoppurg statt. Ein bisschen Aufregung gehörte natürlich 
dazu, aber dann hat es doch gut und textsicher geklappt.
Am späteren Nachmittag ging es in die vollbesetzte Solkwitzer 
Kirche. Hier war nicht nur euer schauspielerisches, sondern auch 
euer musikalisches Talent gefragt.
Es ist schön, dass ihr den 24.12. in der Solkwitzer Kirche zu 
einem harmonischen, andächtigen und erinnerungswürdigen 
Abend macht. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass ihr euch 
so einbringt und durch Gesang oder instrumentale Stücke das 
Krippenspiel unterstützt und die weihnachtliche Atmosphäre 
spürbar macht.
Ein großes Dankeschön dafür. Auch das Krippenspiel war für das 
Publikum, trotz natürlich bekannter Geschichte, zum Teil überra-
schend und zum Schmunzeln dargestellt. Super gemacht - Dau-
men hoch!

Auch gilt ein besonderer Dank allen Eltern und Geschwistern, 
die als Fahrdienst für etwaige Proben und die Auftritte fungieren. 
Ohne euch wäre es auch nicht machbar. Ein weiteres Danke-
schön an die Familie Jobst für den Weihnachtsbaum - er war wie-
der wunderschön. Und ein großer Dank an die fleißigen Hände, 
die diesen dann geschmückt und die Kirche vorbereitet haben.
Ich freue mich, wenn wir uns 2024 alle gesund und munter wie-
der sehen.

Kirchgemeinde Solkwitz
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14 Mal im Einsatz für die Sicherheit:
Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wurde im Jahr 2023 bei 
insgesamt 14 Einsätzen unter Beweis gestellt. Ob Brände, tech-
nische Hilfeleistungen oder andere Notlagen - die Kameraden 
und Kameradinnen waren zur Stelle, um schnelle und effektive 
Hilfe zu leisten.

52 Stunden für professionelle Kompetenz:
Die Mitglieder der Feuerwehr investierten im vergangenen Jahr 
beeindruckende 52 Stunden in ihre Aus- und Weiterbildung am 
Standort. Diese Zeit wurde genutzt, um das Fachwissen zu ver-
tiefen, neue Techniken zu erlernen und sich auf die vielfältigen 
Herausforderungen im Einsatz vorzubereiten.

72 Stunden für die Zukunft der Feuerwehr:
Mit stolzen 72 Stunden engagierten sich die Betreuer der Ju-
gendfeuerwehr in der Jugendarbeit. Die Nachwuchsförderung 
ist ein zentraler Bestandteil der Gemeinschaftsarbeit, und die 
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Oppurg investiert aktiv in 
die Ausbildung und Betreuung der jungen Generation, um die 
Tradition der Feuerwehr fortzuführen.

414 Stunden für Organisation und Planung:
Neben den Einsätzen und der Ausbildung ist auch die administra-
tive Arbeit von großer und wachsender Bedeutung. Die Führungs-
kräfte investierte im Jahr 2023 insgesamt 414 Stunden in Bürotä-
tigkeiten, um Abläufe zu organisieren, Einsatzpläne zu erstellen 
und die reibungslose Funktion der Feuerwehr sicherzustellen.

34 Einsatzkräfte:
So viele Frauen und Männer können die Einsatzabteilungen der 
beiden Wachen, Rehmen und Oppurg, zusammen vorweisen. 
Das bedeutet das nicht mal drei Prozent der Einwohner unserer 
schönen Gemeinde im Dienste der Feuerwehr stehen.

Jagdgenossenschaften

Jagdgenossenschaft Lausnitz
Die Jagdgenossenschaft Lausnitz lädt am

Freitag, dem 1. März 2024, 18.30 Uhr

alle Jagdgenossen zur Versammlung in die
ehemalige Kneipe in Lausnitz ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Finanzen

- Rechenschaftsbericht
- Bericht Revisionskommission

4. Entlastung des Vorstands
5. Bericht des Jagdpächters
6. Verschiedenes

Anschließend lädt die Jagdgenossenschaft Lausnitz die 
Jagdgenossen zum gemütlichen Beisammensein ein. Wir 
bitten um Rückmeldung bis spätestens 18.02.2024 unter: 
036481/53998.

Die Auszahlung der Jagdpacht erfolgt am 12.4.2024, ehemali-
ge Kneipe Lausnitz, zwischen 17 und 19 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen
gez. der Jagdvorstand

Vereine und Verbände

Im Dienste der Gemeinschaft und Sicherheit:

Jahresrückblick der Freiwilligen Feuerwehr  
der Gemeinde Oppurg

Das Jahr 2023 war für die Freiwillige Feuerwehr der Gemein-
de Oppurg ein intensives und ereignisreiches Jahr, geprägt von 
Einsätzen, umfangreicher Ausbildung, engagierter Jugendarbeit 
und administrativen Aufgaben.
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Auch in diesem Jahr durften natürlich die Auftritte der KCS-
Kindergarden nicht fehlen. Ein eigenes kleines Weihnachtspro-
gramm präsentierten die Schlossmäuse, die Orlaküken und die 
Schlossspatzen, wofür sie zurecht viel Applaus bekamen.
Ein Highlight war außerdem der traditionelle Besuch von 
Upplich‘s fröhlichem Weihnachtsmann. Auf einem großen Schlit-
ten, gezogen von seinen acht groß gewachsenen Wichteln kam 
er über die Orlabrücke auf den Dorfplatz gefahren.

Durch die hell leuchtenden Fackeln war er bereits gut aus der 
Ferne zu sehen. Nun waren alle Kinder mächtig aufgeregt, denn 
der Weihnachtsmann verteilte Geschenke nur nach einem klei-
nen Gedicht oder einem Lied. Das haben die Kinder allerdings 
mit Bravour gemeistert und konnten sich dann über einen Beutel 
mit allerlei Leckereien freuen.

Die Ortsgruppe Langenorla  
der Volkssolidarität gratuliert:

am 1. Januar Frau Elke Kupke
Kleindembach zum 64. Geburtstag

am 1. Januar Herrn Dieter Böhme
Langenorla zum 83. Geburtstag

am 9. Januar Herrn Wolfgang Barth
Langenorla zum 81. Geburtstag

am 21. Januar Frau Hildegard Janich
Langendembach zum 93. Geburtstag

am 21. Januar Frau Ingrid Springsguth
Kleindembach zum 84. Geburtstag

am 27. Januar Frau Regina Külz
Langendembach zum 90. Geburtstag

am 5. Februar Herrn Horst Förster
Kleindembach zum 91. Geburtstag

am 7. Februar Herrn Friedhelm Hoppe
Langendembach zum 72. Geburtstag

Wir brauchen Dich!
Deswegen rufen wir alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich 
aktiv an der Sicherheit und dem Gemeinschaftsleben in unserer 
Gemeinde zu beteiligen. Mit Blick auf die stetig steigenden Her-
ausforderungen im Bereich der Gefahrenabwehr sowie der Förde-
rung des Gemeinschaftsgeistes, suchen wir dringend engagierte 
Mitstreiter für die Einsatzabteilung und den Feuerwehrverein.

Gemeinsam für die Sicherheit und den Zusammenhalt.

Kontakt:
Enrico Link
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Oppurg
Hauptstraße 8
07381 Oppurg
feuerwehr-oppurg@gmx.de

KC Schlossnarren Oppurg

Geburtstage im Januar

Wir gratulieren unseren aktiven Mitgliedern:
am 02. Januar: Sarah Gläser
am 03. Januar: Arthur Köcher
am 09. Januar: Mona Werner
am 11. Januar: Alma Weise

Selma Weise
am 13. Januar: Milly Papke
am 14. Januar: Antje Luthardt
am 17. Januar: Eddie Lange
am 19. Januar: Zoey Gruner
am 20. Januar: Billie-Jean Lindig
am 21. Januar: Nadine Oelsner

Lena Zschächner

Die Schlossnarren wünschen euch Gesundheit, Erfolg und Le-
bensfreude, ein tolles und spannendes Jahr und auch weiterhin 
ganz viel Spaß in unserem Vereinsleben!

Die Freiwillige Feuerwehr Rehmen  
und der Freiwillige Feuerwehr Rehmen e.V.

gratulieren recht herzlich zum Geburtstag

02.01. Ralf Fritzsche
06.01. Günther Weiss

Der 1. Advent in Oppurg

Das kleine Fest um den Weihnachtsbaum

Umrahmt von tollem Winterwetter luden die Oppurger Schlossnar-
ren am Nachmittag des 1. Advents zum Verweilen bei Glühwein, 
Leckerem vom Rost, Schokofrüchten und frisch zubereiteten Waf-
feln ein. Zentral auf dem Dorfplatz stand bereits der am Vortag von 
der Oppurger Feuerwehr gestellte und geschmückte Baum.
Die Stände wurden vom KCS so eingerichtet, dass ein Blick dar-
auf jederzeit möglich war und auf Festplatz eine angenehme und 
fröhliche Stimmung entstand.
Begleitet von weihnachtlicher Musik konnte man sich bestens auf 
die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen.
Die Oppurger Schalmeienkapelle erfreute das Publikum zudem 
mit einigen ihrer bekannten Lieder.
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Orlamünder Carnevals Verein e.V.
Der OCV e.V. startet in seine 52. Saison unter dem Motto „Die 
90er Jahre verrückt und bunt - beim OCV geht’s wieder rund“.

Unsere Saisontermine:
Neu! Samstag, 20.01.2024,15:00 Uhr Kinderfasching
Neu! Sonntag, 21.01.2024,14:00 Uhr Seniorenfasching

Aufgrund, dass der traditionelle Kinderfaschingstermin in 
die Winterferien gefallen wäre, hat sich der OCV entschieden, 
den Kinderfasching am Samstag, 20.01.2024 vorzuverlegen.

Samstag, 27.01.2024, 20:00 Uhr
Samstag, 03.02.2024, 20:00 Uhr
Samstag, 10.02.2024, 20:00 Uhr
Montag, 12.02.2024, 19:00 Uhr
Dienstag, 13.02.2024, 13:30 Uhr

1. Galaabend
2. Galaabend
3. Galaabend
Rosenmontagsgala
Strohbärumzug

Kartenbestellung für die 52. Saison werktags von 17.00 - 19.00 Uhr
über Tel.: 0152/28172541
oder E-mail: karten@helau-ocv.de

Verkauf an folgenden Sonntagen:
14.01.2024, 10-12 Uhr im Rathaus
28.01.2024, 10-12 Uhr im Rathaus
04.02.2024, 10-12 Uhr im Rathaus

Wir freuen uns auf Sie und die närrische Zeit mit viel Spaß und 
guter Laune!

Orlemünne-Helau!

Uwe Nitsche
Minister für Werbung

Informationen aus der Umgebung

Einladung ins Orlatal-Gymnasium 
Neustadt an der Orla

Ein Tag zum Kennenlernen und Mitmachen für 
Schülerinnen und Schüler der 3, 4, 6, und 10. Klassen

Am Samstag, dem 27. Januar 2024, wird im Orlatal-Gymnasium 
der traditionelle Schnuppertag stattfinden. Alle interessierten 
Schüler der 3., 4., 6., und 10. Klassen, aber auch der 8. Klasse 
der Gemeinschaftsschule sind dazu herzlich eingeladen.
Die Veranstaltungen werden in den Fach- und Unterrichtsräumen 
des Schulhauses Pößnecker Straße 24 und in der Mensa statt-
finden.
Ab 9.00 Uhr öffnet das Gymnasium seine Türen für die großen 
und kleinen Gäste.

Es gibt Interessantes darüber zu erfahren, wie am Gymnasium 
gelernt wird, es wird experimentiert und vieles darf ausprobiert 
werden. Unterrichtsmaterialien und Schülerarbeiten werden in 
einer kleinen Ausstellung gezeigt.
Auch in diesem Jahr wird es wieder die Möglichkeit geben, in 
der Mensa auf dem Gelände des Orlatal-Gymnasiums Kaffee zu 
trinken und Kuchen zu essen. Die Schüler der Klassenstufe 12 
werden dort ein kleines Café einrichten und frisch gebackenen 
Kuchen und andere Köstlichkeiten anbieten.
Die Schulleitung, die Beratungslehrer und engagierte Elternver-
treter sowie der Schulförderverein stehen den Eltern zur Verfü-
gung, um alle Fragen zum Lernen und Leben an unserem Gym-
nasium, zum Beispiel zur Schullaufbahn, zur Lernförderung oder 
zum Angebot an Arbeitsgemeinschaften, zu beantworten. Es 
wird natürlich auch Führungen durch das Schulhaus und durch 
die Mensa geben, so dass jeder, der es möchte, einen umfas-
senden Eindruck von der Lernumgebung gewinnen kann.
Für alle Eltern, die an diesem Tag keine Zeit haben: Die Kin-
der werden nach Wunsch von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr in unserer 
Schule betreut und können einen spannenden Vormittag erleben.
Wie immer sind auch die Schülerinnen und Schüler der Klassen-
stufen 5, 6 und 10 der Regelschulen und der 8. Klasse der Ge-
meinschaftsschule eingeladen, sich über Voraussetzungen und 
Möglichkeiten eines Wechsels an das Gymnasium zu informieren.

Also, liebe Schüler und Eltern:

Kommen,
Schauen,

Mitmachen!
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Wunderkammer, wandeln durch barocke Räume des alten Euro-
pas und lernen einiges über modernes Porzellan. Diese Führung 
lädt ein, anschauliche Porzellangeschichte zu entdecken.

27. Januar 2024, 18 - 21:30 Uhr
Ritteressen „Herolds Tafeley“ auf der Leuchtenburg
Ein besonderes Event Dinner in mittelalterlichem Ambiente? - 
das können Sie am 27. Januar 2024 von 18 - 21:30 Uhr auf der 
Leuchtenburg erleben. Ein Highlight ist unser Herold, der das 
Volk gebührend begrüßt und nach Verkündigung der Tischregu-
larien alle in seinen Bann zieht. Der unterhaltsame Abend ist ein 
klassisches Angebot für Gruppen und kann zu Ihrem Wunschter-
min auf Anfrage reserviert oder zu einem öffentlichen Termin ge-
bucht werden. Lassen Sie sich verzaubern und schlemmen Sie.

3. Februar 2024, 9:30 - 13 Uhr
Öffentliches Kloßseminar auf der Leuchtenburg
Erleben Sie den Thüringer Kult und das heimliche National-
heiligtum: Den Thüringer Kloß. Gemeinsam mit dem Team der 
Burgschänke erlernen Sie die Zubereitung: es wird gerieben, 
gepresst und geformt - und dann natürlich herzhaft geschlemmt. 
Nebenbei erfährt man Spannendes zur Historie, plaudert über 
Kloßgeheimnisse und die verschiedenen Rezepte. Das Kloß-
seminar findet Ihren Höhepunkt in dem Drei-Gänge-Menü, bei 
dem Sie sich Ihren selbstgemachten Kloß so richtig schmecken 
lassen können. Das Ticket ist für 55 € erhältlich, eine Reservie-
rung ist erforderlich. Im Ticket inklusive ist der Burgeintritt, das 
Kloßseminar; ein Drei-Gang Menü mit Vorsuppe, Hauptgericht 
mit Thüringer Klößen, Rotkraut und Roulade, Eisbecher.

4., 11., 18. Und 25. Februar 2024, tgl. 14 Uhr
Orgelspiel in der Porzellankirche
Jeden Sonntag erklingt die Steinmeyer-Orgel in der einzigartigen 
Porzellan-Kirche. Unsere Burggäste haben an diesen Tagen die 
Möglichkeit, ab 14 Uhr ein halbstündiges Orgelspiel zu genießen. 
Es fallen neben dem Eintrittspreis, keine zusätzlichen Kosten an.

4. und 25. Februar 2024, tgl. 11 Uhr
Öffentliche Führung auf der Leuchtenburg
Spannend geht es zu auf der Wünsche- und Wunder-Führung. 
Wir gehen auf Entdeckungsreise nach Asien, zum Ursprungs-
land des Porzellans, entdecken kuriose Gegenstände in einer 
Wunderkammer, wandeln durch barocke Räume des alten Euro-
pas und lernen einiges über modernes Porzellan. Diese Führung 
lädt ein, anschauliche Porzellangeschichte zu entdecken.

9. und 24. Februar 2024, 18 - 21:30 Uhr
Ritteressen „Herolds Tafeley“ auf der Leuchtenburg
Ein besonderes Event Dinner in mittelalterlichem Ambiente? 
- das können Sie am 9. und 24. Februar 2024 von 18 - 21:30 
Uhr auf der Leuchtenburg erleben. Ein Highlight ist unser He-
rold, der das Volk gebührend begrüßt und nach Verkündigung 
der Tischregularien alle in seinen Bann zieht. Der unterhaltsa-
me Abend ist ein klassisches Angebot für Gruppen und kann 
zu Ihrem Wunschtermin auf Anfrage reserviert oder zu einem 
öffentlichen Termin gebucht werden. Lassen Sie sich verzaubern 
und schlemmen Sie.

10. - 18. Februar 2024, tgl. 11 Uhr
Ferientipp: Erlebnis-Führung auf der Leuchtenburg
Spannend geht es zu auf der Führung für Kinder und Familien. 
Wir gehen auf Entdeckungsreise nach Asien, zum Ursprungs-
land des Porzellans, entdecken kuriose Gegenstände in einer 
Wunderkammer, wandeln durch barocke Räume des alten Euro-
pas und lernen einiges über modernes Porzellan. Diese Führung 
lädt ein, anschauliche Porzellangeschichte zu entdecken.

Jennifer Penzler
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit

Stiftung Leuchtenburg
Dorfstraße 100
07768 Seitenroda
Tel.: +49 (0) 36424 7133 - 24
Fax: +49 (0) 36424 7133 - 10
www.leuchtenburg.de

Programm DRK Begegnungsstätte in Knau

16.01.24
14:00 Begegnungsnachmittag, Lesen von Wintermärchen

Anke Fonseca
18.01.24
15:00 Kreatives Gestalten

Anna-Marie Manger
24.01.24
13:30 Kurs, Teil 2, Heilkräuter und ihre Wirkweisen (Öle)

Gisela Ebert
30.01.24
14:00 Vortrag über Kneipp´sche Anwendungen

Herr Bachmann, Plothen

Winterferienlager 2024  
in den AWO-Schullandheimen im Vogtland
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Winterferien 2024 bieten die AWO-Schullandheime im 
Vogtland wieder ein thematisches Ferienlager an. Ich würde 
mich freuen, wenn die Möglichkeit bestünde, Ihre Bürger bzw. 
deren Kinder in einem kurzen Artikel über unser Angebot zu in-
formieren. Es wäre schön, wenn wieder möglichst viele Kinder in-
teressante Tage in unserem Schullandheim verbringen könnten.
Übrigens: Bei unseren Schullandheimen handelt es sich um ge-
meinnützige Einrichtungen der freien Jugendhilfe!

Schullandheim „Schönsicht“ Netzschkau
12.2. - 17.2.2024 „Winterferienspaß im Vogtland“
8 - 14 Jahre 259,- €
In einer hoffentlich weißen Winterlandschaft haben wir viele Ak-
tivitäten im Schullandheim sowie einen interessanten Ausflug 
für euch vorbereitet. Es erwarten euch ein Biathlon-Wettbewerb 
und eine Runde Discgolf im Schullandheim sowie eine Nonsens-
Olympiade mit vielen lustigen Spielen. Auch eine Fackelwande-
rung, Nachtrodeln sowie ein spannendes Geländespiel stehen 
auf dem Programm.
Der Ausflug führt euch nach Greiz auf die Eisbahn und zum Ba-
den ins WEBALU nach Werdau.
Wir freuen uns schon auf euch - kommt zum Winterspaß bei uns 
im Schullandheim!

Teilnehmerpreis:
inkl. Übernachtung, Vollverpflegung, komplettem Aufenthaltspro-
gramm und Betreuung durch ausgebildete Jugendgruppenleiter

Anmeldung und weitere Informationen:
direkt im Schullandheim Netzschkau per Telefon 03765 - 34391
(Mo.-Fr. in der Zeit von 8.30 - 15.00 Uhr) oder
www.schullandheime-vogtland.de
ferienlager@awovogtland.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Für Rückfragen und weitere 
Informationen stehe ich Ihnen selbstverständlich unter o.g. Ruf-
nummer gern zur Verfügung.

Herzliche Grüße aus dem Vogtland!
Michael Schwan
Leiter der AWO-Schullandheime im Vogtland

Die Stiftung Leuchtenburg informiert 
zu Veranstaltungen
7., 14., 21. und 28. Januar 2024, tgl. 14 Uhr
Orgelspiel in der Porzellankirche
Jeden Sonntag erklingt die Steinmeyer-Orgel in der einzigartigen 
Porzellan-Kirche. Unsere Burggäste haben an diesen Tagen die 
Möglichkeit, ab 14 Uhr ein halbstündiges Orgelspiel zu genießen. 
Es fallen neben dem Eintrittspreis, keine zusätzlichen Kosten an.

14., 21. und 28. Januar 2024, tgl. 11 Uhr
Öffentliche Führung auf der Leuchtenburg
Spannend geht es zu auf der Wünsche- und Wunder-Führung. 
Wir gehen auf Entdeckungsreise nach Asien, zum Ursprungs-
land des Porzellans, entdecken kuriose Gegenstände in einer 


